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Sicherheitskonzept Disco Kirchgemeindehaus Goldach 

1 Grundlagen  

1.1 Grundsatz  

Im Sicherheitskonzept für die Disco werden die allgemeinen Vorgaben und Verantwortlichkeiten für einen 
geregelten Discobetrieb vorgegeben. 
Integrierender Bestandteil des Sicherheitskonzeptes ist das Benutzerreglement für die Jugend- und Disco-
räume EKGG 39-05 und die ausgehängte Discoordnung. 

2 Organisation 

2.1 Verantwortung 

Die Verantwortung für die Anlässe und deren geregelten Betrieb trägt der zuständige Jugendarbeiter. Er ist 
jeweils während des Anlasses vor Ort anwesend und erreichbar. Bei Verstössen und Konflikten ergreift er 
geeignete Massnahmen, ggf. unter Zuzug der Polizei. 
Über gröbere Verstösse ist zwingend die Verwaltung und die Kirchenvorsteherschaft zu informieren, welche 
die entsprechenden disziplinarischen Massnahmen ausspricht. 

2.2 Aufsichtsperson  

Für den ordnungsgemässen Betrieb der Disco inkl. der Kontrolle der Umgebung des Kirchgemeinde-
hausareals werden jeweils 1 – 2 Aufsichtspersonen bestimmt, die ebenfalls während des ganzen Anlasses 
vor Ort anwesend sind. Bei Verstössen und Vorfällen entscheidet der Jugendarbeiter über zu treffende 
Massnahmen. 

2.3 Zuzug Sicherheitsfirma 

Je nach Beurteilung der Gefährdung der Sicherheit kann eine professionelle Sicherheitsfirma zugezogen 
werden. Die zu erwartenden Kosten pro Jahr (max. sFr. 200.-/Anlass) sind jeweils im Voraus auf dem 
normalen Budgetierungsweg zu beantragen. 

2.4 Verbindliche Vorgaben  

Der Anlass kann nur durchgeführt werden, wenn der Jugendarbeiter und der/die Aufsichtsperson/en vor Ort 
anwesend sind.  

2.5 Feuerpolizeiliche Vorgaben 

In Räumen mit nach innen öffnenden Türen dürfen sich max. 30  Personen aufhalten. Somit ist die 
Besucherzahl Disco/Jugendraum auf max. 60 Personen limitiert (Amt für Feuerschutz des Kanton St. 
Gallen). 

2.6 Schlussbestimmungen und Vollzug 

Das Reglement kann durch die Verwaltung jederzeit angepasst werden. Es tritt nach der Genehmigung 
durch die Verwaltung sofort in Kraft. 
 
 
Goldach, 31. Oktober 2010     Im Namen der Kirchenvorsteherschaft 
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